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Liebe Leserinnen und Leser, 

für die Beantragung der Steuerentlastungen nach § 10 StromStG und § 55 Ener-
gieStG  (sog. Spitzenausgleich) muss das entlastungsberechtigte Unternehmen seit 
dem Antragsjahr 2013 u.a. nachweisen, dass es im Antragsjahr oder früher mit der 
Einführung eines Energiemanagementsystems (EMS) nach DIN EN ISO 50001 oder 
eines Umweltmanagementsystems (im Folgenden: UMS) nach der VO 1221/2009/EG 
(EMAS-Registrierung) oder bei KMU mit einem alternativen (vereinfachten) EMS be-
gonnen hat. Die Einzelheiten des Nachweises richten sich nach der Spitzenaus-
gleich-Effizienzsystemverordnung  (SpaEfV). 

Trotz des Erlasses der SpaEfV blieben etliche Punkte offen oder waren umstritten wie 
zum Beispiel die Frage, wann die Unterlagen beim Zertifizierer vorgelegt werden 
müssen oder was „Zertifizierung des gesamten Unternehmens“ genau bedeutet. Das 
federführende Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) versuchte diese Fragen zwar 
mit Rundschreiben vom 27.09.2013 und 31.03.2014 zu klären (siehe WTS Infoletter 
Energiesteuern, Energierecht & Energiemanagementsysteme 3/2014), allerdings war 
dies insoweit unbefriedigend, als BMWi-Schreiben keine Rechtsqualität zukommt. 
Daher wurde der Verordnungsgeber noch einmal tätig und regelte nun auf Verord-
nungsebene rechtsverbindlich viele der bisher nur durch BMWi-Schreiben angespro-
chenen Punkte. 

Mit Wirkung zum 06.11.2014 ist die Verordnung zur Änderung der Spitzenau s-
gleich-Effizienzsystemverordnung in Kraft getreten.  Die BMWi-Schreiben können 
somit ab diesem Zeitpunkt insoweit als gegenstandslos angesehen werden, als die 
dort angesprochenen Punkte in die novellierte SpaEfV aufgenommen wurden. Ande-
res mag für die Fälle gelten, in denen die neuen SpaEfV-Regelungen noch konkreti-
sierungsbedürftig sind.  

Mit einem Newsletter-Special wollen wir Sie über die wichtigsten Änderungen infor-
mieren sowie noch einmal die Voraussetzungen für den Spitzenausgleich 2014 skiz-
zieren. Einige der Neuregelungen sind leider unstimmig. WTS wird mit den zuständi-
gen Beamten in der Diskussion bleiben und auf praktikablere Regelungen drängen. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Karen Möhlenkamp ppa. Dr. Christoph Palme 
Rechtsanwältin  Senior Manager 
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A. Verordnung zur Änderung der Spitzenausgleich-
Effizienzsystemverordnung 

Die neugefasste SpaEfV gilt für alle am 06.11.2014 noch nicht abgeschlossenen An-
tragsverfahren zur Steuerentlastung nach § 10 StromStG und § 55 EnergieStG Im 
Folgenden werden die wesentlichen Änderungen vorgestellt. Die vollständige Ände-
rungsverordnung ist unter Punkt A.9 abrufbar, die zugehörige Begründung unter 
Punkt A.10. 

A.1 Begrenzung des Energiemanagements auf energierelevante Standorte und Un-
ternehmensteile 

Wie in unserem WTS Infoletter Energiesteuern, Energierecht & Energiemanagement-
systeme 3/2014 berichtet, mussten für die Beantragung des Spitzenausgleichs bisher 
lediglich energierelevante Standorte, d.h. Standorte, deren Anteil am Gesamtenergie-
verbrauch des Unternehmens 5 % übersteigt, im Rahmen der einzuführenden Mana-
gementsysteme berücksichtigt werden, sofern gewährleistet war, dass ab dem Re-
gelverfahren mindestens 95 % des Gesamtenergieverbrauchs von dem jeweiligen 
System zur Verbesserung der Energieeffizienz abgedeckt ist (Schreiben des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) an die Deutsche Akkreditierungs-
stelle GmbH vom 31.03.2014). Diese Vereinfachung galt nach dem erwähnten BMWi-
Schreiben bisher sowohl für große Unternehmen als auch für kleine und mittlere Un-
ternehmen nach der Definition der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 
6.05.2003 (sog. KMU). 

Nach der neugefassten SpaEfV ist eine generelle Begrenzung des Energiemanage-
ments auf energierelevante Standorte und Unternehmensteile nur für die alternativen 
Systeme für KMU vorgesehen. Danach ist es möglich, dass einzelne Standorte oder 
Unternehmensteile ausgenommen werden, wenn sich die Nachweisführung auf min-
destens 90 % des Gesamtenergieverbrauchs bezieht. Voraussetzung ist aber, dass 
zunächst der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmen, d.h. inklusive aller Stand-
orte, ermittelt wurde (§ 4 Abs. 3 Satz 3 SpaEfV). Diese Regelung gilt gem. § 4 Abs. 3 
Satz 4 SpaEfV generell für das Regelverfahren. Für die Einführungsphase sieht § 5 
Abs. 1 Nr. 3 b) bb) ccc) SpaEfV die Erleichterung lediglich für das Antragsjahr 2014 
vor. Dies hängt damit zusammen, dass für das Antragsjahr 2013 lediglich die Erfas-
sung des Gesamtenergieverbrauchs als Energiemanagementmaßnahme erforderlich 
ist, die ja auch im Regelverfahren das Gesamtunternehmen umfassen muss. 

Entsprechende Regelungen für große Unternehmen, die mit den Systemen DIN EN 
ISO 50001 oder EMAS arbeiten, fehlen. Lediglich für den Spezialfall dass ein Unter-
nehmen über mehrere Testate verfügt (Mischsysteme), lässt § 4 Abs. 4 Satz 2 
SpaEfV zu, dass 5 % des Gesamtenergieverbrauchs außer Betracht bleiben können. 
Der Verordnungsgeber betont in diesem Zusammenhang, dass das höherwertige 
System des EMS bereits systemimmanent nach der DIN ISO 50001 in Verbindung 
mit den allgemeinen Zertifizierungsregeln eine Konzentration auf die wesentlichen 



INFOLETTER  
Energiesteuern, Energierecht & Energiemanagementsysteme 

# 5 
Dezember 2014 

Seite 4 von 11 

Energieverbräuche bei der energetischen Bewertung erlaube, so dass die Regelung 
lediglich gewisse Verfahrensvereinfachungen für KMU ermögliche, welche bereits 
beim Betrieb von EMS und UMS bestünden. Große Unternehmen könnten den An-
wendungsbereich des EMS selbst festlegen und sich somit auch auf die Ermittlung 
der Bereiche mit einem wesentlichen Energieeinsatz beschränken. Klarstellend weißt 
der Verordnungsgeber darauf hin, dass das neu eingefügte Wesentlichkeitskriterium 
für alternative Systeme für KMU keinen Einfluss auf die entsprechenden systemim-
manenten Anforderungen und Spielräume im Rahmen von EMS und UMS habe. 

Die neuen Regelungen sind inkonsistent und unnötig kompliziert. Statt die 95 %-
Regelung des BMWi-Schreibens vom 31.03.2014 durchgängig für alle Unternehmen 
und alle Konstellationen (Regelverfahren + vertikale Einführung) festzuschreiben, 
wird ein Regelungsmonstrum geschaffen, welches vom nicht täglich damit befassten 
Rechtsanwender nicht mehr verstanden werden kann. Warum jetzt für KMU eine 
Schwelle von 90 % festgelegt wurde und für große Unternehmen abgesehen vom Fall 
der Verwendung von Mischsystemen überhaupt keine Schwelle, erschließt sich nicht. 
Die Prämisse des Verordnungsgebers, wonach bei großen Systemen eine Begren-
zung auf energierelevante Standorte und Unternehmensteile bereits systemimmanent 
möglich sei, widerspricht unserer Beratungserfahrung: Immer wieder bestehen Zertifi-
zierer formalistisch auf einer 100 %-Zertifizierung und stellen bspw. das Formblatt 
1449 nicht aus, wenn der Anteil des nicht vom EMS abgedeckten Energieverbrauchs 
am Gesamtenergieverbrauch nur 0,4 % beträgt. Selbst wenn die Zertifizierer auf Ba-
sis der neuen SpaEfV in Zukunft kulanter wären, schafft die neue SpaEfV das Gegen-
teil von Rechtssicherheit. Denn wann genau kann man davon ausgehen, dass alle 
energierelevanten Unternehmensteile und Standorte erfasst sind? Bei 98%, 95% o-
der 90 %? Rechtsstreitigkeiten mit dem HZA, etwa nach Betriebsprüfungen, sind hier 
vorprogrammiert.  

A.2 Zulassung von Mischsystemen im Regelverfahren 

Mischsysteme liegen vor, sofern Unternehmen in unterschiedlichen Unternehmenstei-
len oder an unterschiedlichen Standorten verschiedene Systeme zur Verbesserung 
der Energieeffizienz betreiben. Hierunter fallen auch die Fälle, in denen Unternehmen 
mehrere gleichartige Systeme betreiben, d.h. über mehrere Einzelzertifikate nach DIN 
EN ISO 50001 oder eine EMAS-Sammelregistrierung für unterschiedliche Standorte 
verfügen. Um klarzustellen, dass solche Mischsysteme zulässig sind, erlaubt der 
neue § 4 Abs. 4 SpaEfV solche Mischsysteme ausdrücklich. Für große Unternehmen, 
welche nicht unter die generelle 90 %-Relevanz-Schwelle für KMU fallen, bietet sich 
an, in Zukunft Mischsysteme –also etwa mehrere Testate nach DIN EN ISO 50001– 
zu verwenden, denn hier herrscht durch Einführung der 5 % Relevanzschwelle 
Rechtsklarheit in Bezug auf die Frage, wann alle energierelevanten Standorte und 
Unternehmensteile abgedeckt sind (siehe oben A.1). Voraussetzung ist jedoch auch 
hier, dass zunächst der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens, d.h. inklusive 
aller Standorte, erfasst wird. Unverständlich an dieser Regelung ist jedoch, warum 
Mischsysteme nur im Regelverfahren zulässig sein sollen, denn eine entsprechende 
Zulassung für das Einführungsverfahren fehlt in § 5 SpaEfV. Es stellt sich daher die 
Frage, wie ein Mischsystem im Regelverfahren betrieben werden kann, wenn man es 
nicht einführen darf. 
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A.3 Relevante Zeitpunkte für die Ausstellung des Nachweises 

Neu geregelt wurden auch einzuhaltende Fristen. So müssen nach § 5 Abs. 4 
SpaEfV die tatsächlichen Voraussetzungen in den Unternehmen für die Ausstellung 
des amtlichen Vordrucks 1449 im Antragsjahr 2014 spätestens bis zum Ablauf des 
Jahres 2014 erfüllt sein. Der Nachweisführung zugrunde gelegte Testate müssen 
spätestens vor Ablauf des jeweiligen Antragsjahres ausgestellt worden sein. Unterla-
gen müssen dem Zertifizierer ebenfalls bis zum Ende des Antragsjahres vorgelegt 
werden. Etwaige Vor-Ort-Prüfungen müssen bis zum Ablauf des Antragsjahres 
durchgeführt worden sein. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann die für die Aus-
stellung des amtlichen Vordrucks 1449 zuständige Stelle, d.h. in der Regel der Zertifi-
zierer, auch noch nach Ablauf des Antragsjahres eine weitere rein dokumentenba-
sierte Prüfung durchführen und den Vordruck nach Ablauf des Antragsjahres ausfül-
len. Für das Regelverfahren ab dem Antragsjahr 2015 gelten nach § 4 Abs. 5 SpaEfV 
die gleichen Anforderungen.  

Einer Klärung zugeführt wurde auch die für das Antragsjahr 2013 strittige Frage, ob 
dem Zertifizierer im Rahmen der vertikalen Einführung Unterlagen auch noch nach 
dem 31.12.2013 vorgelegt werden dürfen. Mit Schreiben vom 20.10.2014 hatte das 
BMWi klargestellt, dass Unternehmen, die alle notwendigen Anforderungen im An-
tragsjahr 2013 erfüllt haben, die zur Nachweisführung erforderlichen Unterlagen auch 
noch nach Ablauf des Antragsjahres 2013 dem Zertifizierer vorlegen können. In die-
sem Fall solle der Zertifizierer aber das Feld zu Ziffer 3.4 des amtlichen Formulars 
1449 nicht ankreuzen, d.h. nicht bestätigen, dass sämtliche erforderlichen Unterlagen 
und Erklärungen bis zum 31.12.2013 vollständig vorgelegt wurden. Das Unternehmen 
solle stattdessen mit dem Antrag auf Steuerentlastung eine eidesstattliche Versiche-
rung vorlegen, in der es bestätigt, dass es alle geforderten Energiemanagementmaß-
nahmen spätestens bis zum 31.12.2013 getroffen hat. Dieses Vorgehen wurde modi-
fiziert in die neue SpaEfV übernommen, denn § 5 Abs. 4 Satz 3 SpaEfV enthält nur 
für das Antragsjahr 2014 eine Vorlagepflicht beim Zertifizierer bis zum Ende des Jah-
res. Unterlagen für das Antragsjahr 2013 können dem Zertifizierer damit nach dem 
31.12.2013 vorgelegt werden. Die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung durch 
den Antragsteller ist von der Verordnung nicht vorgesehen. 

A.4 Vereinfachte Energieverbrauchserfassung für Umweltmanagementsysteme und 
alternative Systeme für KMU nach Anlage 2 

Da sich die bisherigen Anforderungen an die Messkonzepte bei der Einführung von 
UMS und alternativen Systemen nach Anlage 2 als teilweise nicht praxistauglich er-
wiesen haben, werden den Unternehmen durch den neu gefassten § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nummer 3 b) bb) bbb) SpaEfV sowie durch Änderungen in Anlage 2 Erleichterungen 
zugestanden. Danach kann der Energieverbrauchs der gängigen Geräte nunmehr 
über nachvollziehbare Hochrechnungen auf der Basis von Betriebs- und Lastkennda-
ten ermittelt werden, sofern eine kontinuierliche oder zeitweise Messung nicht mög-
lich ist oder sehr aufwendig wäre. Weiterhin werden Schätzungen des Energiever-
brauchs mittels anderer nachvollziehbarer Methoden insbesondere bei Beleuch-
tungsanlagen und Bürogeräten zugelassen. Bei Schätzungen des Energieverbrauchs 
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von Anlagen zur Wärme- und Kälteerzeugung ist zudem keine Temperaturbereini-
gung mehr vorzunehmen, weil dies bei der Mehrheit der Anlagen weder zweckmäßig 
noch technisch umsetzbar sei. 

A.5 Beauftragung eines Zertifizierers statt Selbstverpflichtung 

Bisher musste im Rahmen der vertikalen Einführung zwingend eine Verpflichtungser-
klärung der Geschäftsführung zur Einführung eines EMS, UMS oder alternativen Sys-
tems erfolgen. Diese Regelung wurde durch § 5 Abs. 1 Nr. 3 a) aa) SpaEfV modifi-
ziert. Jetzt ist es statt der Selbstverpflichtungserklärung auch möglich, dass die Ge-
schäftsführung erklärt, einen Zertifizierer nach § 55 Abs. 8 EnergieStG oder § 10 Abs. 
7 StromStG zu beauftragen. Da die Einführungsphase zum 31.12.2014 beendet ist, 
dürfte dieses Wahlrecht in Zukunft nur bei Neugründungen eine Rolle spielen, denn 
nach § 5 Abs. 3 SpaEfV können neu gegründete Unternehmen die Erleichterungen 
der Einführungsphase auch noch nach 2014 in Anspruch nehmen. 

A.6  Neue Begriffsdefinitionen 

Eine Reihe von Begriffen wird im neu gefassten § 2 SpaEfV definiert, um eine kohä-
rente Anwendung der SpaEfV zu gewährleisten. Näher definiert werden jetzt z.B. die 
Begriffe „Energieverbrauch“ und „Gesamtenergieverbrauch“. Letzterer ist nach § 2 Nr. 
7 SpaEfV die gesamte Menge der Energie und der Energieträger, die in dem Unter-
nehmen eingesetzt worden sind, auf das sich die Nachweisführung in einem be-
stimmten Zeitraum bezieht. Der Begriff „Energieträger“ wird nicht näher definiert, was 
ein weiteres Redaktionsversehen zu sein scheint. Hier bietet sich daher an, auf die 
Definition von Nr. 1 des BMWi-Schreibens vom 31.03.2014 zurückzugreifen, wonach 
unter dem Begriff „Energieträger“ Elektrizität, Brennstoffe, Dampf, Wärme, Druckluft 
oder vergleichbare Medien zu verstehen sind. Eine hilfreiche sprachliche Präzisierung 
bietet hingegen die Abgrenzung der Begriffe „Testat“ und „Nachweis“ in § 2 Nr. 9 und 
10 SpaEfV. Unter „Nachweis“ fällt das Formblatt 1449, während unter „Testat“ die 
Bescheinigungen wie ein Zertifikat nach DIN EN ISO 50001 fallen, welche Grundlage 
für die Ausstellung des Formblatts 1449 sind.  

A.7 Zusätzliche Verfahrensvereinfachungen in der Einführungsphase 

In § 5 Absatz 1 SpaEfV wird am Ende klargestellt, dass die DAkkS und DAU auch für 
die Einführungsphase Verfahrenserleichterungen wie stichprobenartige Prüfungen 
oder Matrixzertifizierungen zulassen können. Diese Änderung ist für Unternehmen mit 
mehreren Standorten von erheblicher Bedeutung in der Praxis. Damit wird ein Gleich-
lauf zur Nachweisführung im Regelverfahren hergestellt, in dem auch bisher schon 
solche Vereinfachungen möglich waren. 

A.8 Datengrundlage und Nachweiszeiträume 

Der neue § 5 Abs. 7 SpaEfV enthält klarstellende Regelungen dazu, welche Daten 
und Betrachtungszeiträume dem EMS zugrunde zu legen sind. So müssen sich die 
bei der vertikalen Einführung verwendeten Daten auf einen vollständigen Zwölf-
Monats-Zeitraum beziehen, der frühestens zwölf Monate vor Beginn des Antragsjah-
res beginnt und spätestens mit Ablauf des Antragsjahres endet. Im Rahmen der Ein-
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führungsphase dürfen sich die Daten für die Antragsjahre 2013 und 2014 um maximal 
sechs Monate überschneiden. Ab dem Regelverfahren sind jeweils gleiche Zwölfmo-
natszeiträume zugrunde zu legen, die sich nicht mehr überschneiden dürfen. In Aus-
nahmefällen, etwa bei Umstrukturierungen oder Änderungen des Geschäftsjahres 
kann davon abgewichen werden, sofern es zu einer Überschneidung von maximal 
drei Monaten kommt. 

A.9 Abruf der Verordnung zur Änderung der Spitzenausgleich-
Effizienzsystemverordnung vom 31.10.2014 

A.10 Abruf der Begründung zur Verordnung zur Änderung der Spit zenausgleich-
Effizienzsystemverordnung vom 14.11.2014 

A.11 Abruf des Schreibens des BMWi vom 20.10.2014 

B. Voraussetzungen des Spitzenausgleichs 2014 

Für die Beantragung der Steuerentlastung für das Antragsjahr 2014  sind dem Zer-
tifizierer sämtliche benötigten Unterlagen und der Vordruck 1449 spätestens 
bis zum 31.12.2014 vorzulegen.  Auch etwaige Vor-Ort-Prüfungen müssen zwin-
gend bis zum Ablauf des Antragsjahres durchgeführt  worden sein. Bitte kümmern 
Sie sich zeitnah, um entsprechende Terminabsprachen mit Ihrem Zertifizierer. Der 
Zertifizierer kann das Formblatt für das Kalenderjahr 2014 anschließend auch in 2015 
ausfüllen.  

Bei der Implementierung eines Energiemanagementsystems  ist streng darauf zu 
achten, dass alle regulatorischen Vorgaben eingehalten werden, um sicherzustellen, 
dass die Zertifizierung auch tatsächlich zur Erlangung des „Spitzenausgleichs“ führt. 
Fallstricke ergeben sich insbesondere bei der Bestimmung der anwendbaren Verein-
fachungsregelungen, der Auswahl eines zulässigen Zertifizierers, der Beachtung der 
zwingend einzuhaltenden Antragsfristen sowie dem Ausfüllen der amtlich vorge-
schriebenen Formblätter. Analog zum Jahr 2013 kann auch im Jahr 2014 eine hori-
zontale und vertikale Einführung erfolgen. 

B.1  Horizontaler Ansatz der Systemeinführung 

Für die horizontale Einführung müssen bereits fertige Testate (EMS, UMS oder alter-
natives System) vorliegen, die jedoch noch nicht das gesamte Unternehmen abde-
cken müssen. Allerdings müssen mindestens 60 % des Gesamtenergieverbrauchs 
des Unternehmens abgedeckt sein. 

Vorzulegen sind entweder Testate nach DIN EN ISO 50001, die nicht vor dem 
01.01.2013 ausgestellt wurden. Bei älteren Testaten ist zusätzlich ein Bericht zum 
Überwachungsaudit vorzulegen, welches nicht vor dem 01.01.2013 ausgestellt wur-
de. Bei UMS kann ein nicht vor dem 01.01.2013 ausgestellter gültiger Eintragungs- 
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oder Verlängerungsbescheid der EMAS-Registrierungsstelle vorgelegt werden. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Bestätigung der EMAS-
Registrierungsstelle über eine aktive Registrierung auf Grundlage einer validierten 
nicht vor dem 01.01.2013 ausgestellten Umwelterklärung möglich.  
 
Bestehende Zertifikate nach DIN EN ISO 16001 sind ab dem Antragsjahr 2014 dage-
gen nicht mehr zugelassen. 
 

B.2  Vertikaler Ansatz der Systemeinführung 

Der vertikale Ansatz der Systemeinführung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 SpaEfV ermöglicht, 
dass die Steuerentlastungen unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne abge-
schlossene Zertifizierung beantragt werden können. Zu beachten ist, dass die ver-
tikale Einführung jedoch im Grundsatz das gesamte Unternehmen mit allen 
Standorten umfassen muss. Zu den Ausnahmen hiervon siehe oben A.1 und 
A.2. 
 
Die Anforderungen des vertikalen Ansatzes umfassen unter anderem eine schriftliche 
oder elektronische Erklärung der Geschäftsführung, in der sich das Unternehmen 
verpflichtet, ein EMS oder UMS einzuführen, und zugleich einen internen oder exter-
nen Energiebeauftragten namentlich benennt, der die Koordination der Systemeinfüh-
rung zu verantworten hat und dementsprechende Befugnisse erhält. Die Beauftra-
gung eines Zertifizierers oder Umweltgutachterns zur Einführung eines entsprechen-
den Managementsystems steht neuerdings der Selbstverpflichtung des Unterneh-
mens gleich (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 lit. aa) SpaEfV n.F.).  
 

Neben dieser Erklärung sind aber bereits konkrete EMS-Aktivitäten erforderlich. Für 
das EMS nach DIN EN 50001 wurde im Antragsjahr 2013 nur eine Analyse des 
Energieeinsatzes und -verbrauchs benötigt. Im Antragsjahr 2014 muss hingegen zu-
sätzlich eine detailliertere Bewertung des Energieverbrauchs nachgewiesen 
werden. Diese umfasst im Einzelnen folgende Punkte: 

• Ermittlung der Anlagen/Standorte, Einrichtungen, Systeme, Prozesse und des für 
die Organisation oder in deren Namen tätigen Personals, die (das) wesentlichen 
Einfluss auf Energieeinsatz und Energieverbrauch haben (hat)  

• Ermittlung anderer relevanter Variablen, welche den wesentlichen Energieeinsatz 
beeinflussen  

• Bestimmung der derzeitigen energiebezogenen Leistung von Anlagen / Standor-
ten, Einrichtungen, Systemen und Prozessen bezüglich der ermittelten wesentli-
chen Energieeinsatzbereiche  

• Abschätzung des künftigen Energieeinsatzes und des künftigen Energiever-
brauchs  

 
Bei der Einführung eines Umweltmanagementsystems  (EMAS) ist zusätzlich zu den 
Anforderungen des Antragsjahres 2013 Folgendes nachzuweisen, 

• Energieverbrauchsanalyse in Form einer Aufteilung der eingesetzten Energieträ-
ger auf die Verbraucher 



INFOLETTER  
Energiesteuern, Energierecht & Energiemanagementsys teme 

# 5 
Dezember 2014 

Seite 9 von 11 
 

• Erfassung der Leistungs- und Verbrauchsdaten der Produktionsanlagen sowie 
Nebenanlagen 

• Ermittlung des Verbrauchs für gängige Geräte (z.B. Geräte zur Drucklufterzeu-
gung, Pumpen, Ventilatoren, Antriebsmotoren, Anlagen zur Wärme und Kälteer-
zeugung sowie Geräte zur Beleuchtung und Bürogeräte) durch kontinuierliche 
Messung oder Schätzung mittels zeitweise installierter Messeinrichtungen (z.B. 
Stromzange, Wärmezähler) und nachvollziehbarer Hochrechnungen über Be-
triebs- und Lastkenndaten 

• Dokumentation des Energieverbrauchs mit Hilfe einer Tabelle 
 

B.3  Vereinfachungsregel für KMU 

Die SpaEfV sieht für KMU ein vereinfachtes Nachweisverfahren vor. Zur KMU-
Definition verweisen wir an dieser Stelle auf unseren Infoletter 3/2013. 
 
Für KMU ist es im Rahmen der horizontalen Einführung eines Systems zur Verbesse-
rung der Energieeffizienz ausreichend, wenn die Anforderungen eines Energieaudits-
berichts DIN EN 1627-1 nach Anlage 1 SpaEfV oder die Anforderungen der Anlage 2 
SpaEfV eingehalten werden. Beide Anforderungen dürfen nicht vor dem 01.01.2013 
erfüllt sein. 
 
Bei der vertikalen Einführung ist ebenfalls ein Beschluss der Geschäftsführung oder 
die Beauftragung eines Zertifizierers erforderlich (siehe oben B.2). Analog zum An-
tragsjahr 2013 ist auch für das Antragsjahr 2014 eine das gesamte Unternehmen 
mit allen Standorten umfassende Erfassung und Analyse der eingesetzten 
Energieträger  erforderlich. Zusätzlich wird ab dem Antragsjahr 2013 noch eine Er-
fassung und Analyse der energieverbrauchenden Anlagen und Geräte  von den 
KMUs verlangt, wobei mindestens 90 %  des ermittelten Gesamtenergieverbrauchs 
den im alternativen System dokumentierten Energie verbrauchenden Anlagen und 
Geräten zugeordnet  werden muss. Die Einzelheiten hierzu sind in Anlage 2 Nr. 1 
und Nr. 2 zur SpaEfV geregelt. 

C. Vordruck 1449 für das Antragsjahr 2014 
 
Der Beginn der Einführung aller beschriebenen Systeme zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz muss durch den Vordruck 1449 gegenüber dem Hauptzollamt nachge-
wiesen werden. Der Vordruck 1449 ist durch den Zertifizierer bzw. Umweltgutachter 
auszufüllen. Hierzu sind dem Zertifizierer/Umweltgutachter sämtliche benötigten 
Unterlagen bereits in 2014 vorzulegen. Auch etwaige Vor-Ort-Prüfungen müssen 
zwingend bis Ende 2014 durchgeführt  worden sein. Bitte kümmern Sie sich zeit-
nah, um entsprechende Terminabsprachen mit Ihrem Zertifizierer oder Umweltgut-
achter. Diese können das Formblatt für das Antragsjahr 2014 anschließend auch in 
2015 ausfüllen. Dagegen sind die ausgestellten Zertifizierungsurkunden selbst nicht 
beim Hauptzollamt einzureichen.  
 
Für das Antragsjahr 2014 ist zwingend der auf der Internetseite www.zoll.de veröf-
fentlichte Vordruck 1449 für das Antragsjahr 2014  zu verwenden. Es ist damit zu 
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rechnen, dass Entlastungsanträge für das Antragsjahr 2014 von den zuständigen 
Hauptzollämtern abgelehnt werden, sofern die Bestätigung des EMS auf einem Vor-
druck für das Kalenderjahr 2013 erfolgt: Mit dem Vordruck 2013 werden nicht alle für 
das Antragsjahr 2014 erforderlichen Informationen abgefragt. 
 
Das ausgefüllte Formblatt 1449 ist zusammen mit dem Antrag auf Steuerentlastung in 
Sonderfällen (Vordruck 1450) beim örtlich zuständigen Hauptzollamt einzureichen.  
 
Der Vordruck 1449 ist jeweils für die kleinste rechtliche Einheit  auszustellen, für die 
Steuerentlastungen nach § 10 StromStG und / oder § 55 EnergieStG beantragt wer-
den. Insbesondere sind Bestätigungen auf Konzernebene, die mehrere Gesellschaf-
ten umfassen, für die Beantragung des Spitzenausgleichs unzureichend.  
 
Bei Zertifizierern aus dem EU-Ausland  ist zusätzlich eine Kopie der Akkreditie-
rungsurkunde beim zuständigen Hauptzollamt einzureichen. Bestätigungen von Zerti-
fizierern, die nicht in einem EU-Staat, sondern bspw. in der Schweiz, akkreditiert sind, 
werden aufgrund fehlender Kooperationsvereinbarungen nicht von den Hauptzolläm-
tern anerkannt. Deshalb ist unbedingt sicherzustellen, dass die beauftragten Zertifi-
zierer in einem EU-Mitgliedstaat akkreditiert sind. 
 
Die Prüfung des EMS durch die Zertifizierer erfolgt jeweils für das Kalenderjahr, für 
das eine Steuerentlastung beantragt wird. Für die Beantragung der Steuerentlastung 
ist es grundsätzlich unschädlich, sofern im dem Antragsjahr vorhergehenden Kalen-
derjahr kein EMS bestanden hat oder im dem Antragsjahr nachfolgenden Kalender-
jahr kein EMS mehr bestehen wird. 
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BETREFF Steuerentlastungen für Unternehmen in Sonderfällen (sog. Spitzenausgleich) 
HIER Hinweise zur Anwendung der Spitzenausgleich-Effizienzsysteniverordnung (SpaEfV) 


hinsichtlich der relevanten Zeitpunkte für die Ausstellung des Nachweises 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


im Nachgang und ergänzend zu meinen beiden Schreiben vom 27. September 2013 


und 31. März 2014 sowie vor dem Hintergrund der anstehenden Novelle der SpaEfV 


möchte ich Sie mit diesem Schreiben über das gemeinsame Verständnis des 


Bundesministeriums der Finanzen, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 


Bau und Reaktorsicherheit, und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in 


Bezug auf die relevanten Fristenregelungen im Zusammenhang mit der Ausstellung des 


Nachweises nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck der Bundesfinanzbehörden 


gemäß SpaEfV unterrichten: 


Die tatsächlichen Voraussetzungen für die Ausstellung eines Nachweises durch eine 


der hierzu befugten Stellen müssen in den Unternehmen spätestens bis zum Ablauf des 


jeweiligen Antragsjahres (31. Dezember des Antragsjahres) erfüllt sein. Der 


Nachweisführung zugrunde gelegte Testate müssen spätestens vor Ablauf des 
jeweiligen Antragsjahres ausgestellt sein. 


HAUSANSCHRIFT Scharnhorststraße 34 - 37 
10115 Berlin 


VERKEHRSANBINDUNG U6 	Naturkundemuseum 
S-Bahn Berlin Hauptbahnhof 
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Abweichend von Ziffer 1. meines Schreibens vom 27. September 2013 und Ziffer 3. 
meines Schreibens vom 31. März 2014 müssen für die Nachweisführung über die 
Einführung von Energie- oder Umweltmanagementsystemen sowie alternativen 
Systemen zur Verbesserung der Energieeffizienz im vertikalen Ansatz sowie für die 


Nachweisführung über die Einführung von alternativen Systemen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz im horizontalen Ansatz erst ab dem Antragsjahr 2014 sämtliche 
Unterlagen, die Voraussetzung für die Ausstellung eines Nachweises sind, der für die 


Ausstellung des Nachweises zuständigen Stelle bis zum Ablauf des Antragsjahres 
vorgelegt und etwaige Vor-Ort-Prüfungen bis zum Ablauf des Antragsjahres 


durchgeführt worden sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die für die 
Ausstellung eines Nachweises zuständige Stelle auch noch nach Ablauf des 


Antragsjahres eine weitere rein dokumentenbasierte Prüfung durchführen und den 
Nachweis nach Ablauf des Antragsjahres ausstellen. 


Für das Antragsjahr 2013 gilt im Hinblick auf aufgetretene Missverständnisse 
hinsichtlich der Fristenlage dagegen Folgendes: Unternehmen, die die tatsächlichen 


Anforderungen für die Ausstellung eines Nachweises im Antragsjahr 2013 erfüllt haben, 
können die zur Nachweisführung erforderlichen Unterlagen auch noch nach Ablauf 
des Antragsjahres 2013 der den Nachweis ausstellenden Stelle vorlegen. Diese Stelle 
kann auf Basis der vorgelegten Unterlagen auch noch nach Ablauf des Antragsjahres 


2013 eine weitere rein dokumentenbasierte Prüfung durchführen und den Nachweis 


ausstellen. Das Feld zu Ziffer 3.4 des amtlichen Formulars 1449 der Zollverwaltung wird 
in diesem Fall von der ausstellenden Stelle nicht angekreuzt. Das Unternehmen muss 


stattdessen mit dem Antrag auf Steuerentlastung eine eidesstattliche Versicherung 


vorlegen, dass es sämtliche Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen für die 
Ausstellung des Nachweises im Antragsjahr (spätestens bis zum 31. Dezember 2013) 
getroffen hat. Den Hauptzollämtern wird diese Verfahrensweise durch das 
Bundesministerium der Finanzen auf dem Erlasswege kommuniziert. 


Ziffer 1. meines Schreibens vom 27. September 2013 und Ziffer 3. meines Schreibens 
vom 31. März 2014 werden hiermit entsprechend aufgehoben. 


Helmuth Pallien 
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Verordnung
zur Änderung der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung


Vom 31. Oktober 2014


Auf Grund


– des § 66b Absatz 1, 2 Nummer 1, 4 und Absatz 3
Nummer 1 des Energiesteuergesetzes, der durch
Artikel 1 Nummer 18 des Gesetzes vom 5. Dezember
2012 (BGBl. I S. 2436, 2725) eingeführt worden ist, in
Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsan-
passungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I
S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. De-
zember 2013 (BGBl. I S. 4310) sowie


– des § 12 Absatz 1, 2 Nummer 1, 4 und Absatz 3
Nummer 1 des Stromsteuergesetzes, der durch
Artikel 2 Nummer 2 des Gesetzes vom 5. Dezember
2012 (BGBl. I S. 2436, 2725) eingeführt worden ist, in
Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsan-
passungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I
S. 3165) und dem Organisationserlass vom 17. De-
zember 2013 (BGBl. I S. 4310)


verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Finanzen und dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit:


Artikel 1


Die Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung vom
31. Juli 2013 (BGBl. I S. 2858) wird wie folgt geändert:


1. § 1 wird wie folgt geändert:


a) In Nummer 2 vor Buchstabe a werden die Wörter
„den Nachweis“ durch die Wörter „die Nachweis-
führung“ ersetzt.


b) In Nummer 3 werden die Wörter „die Befugnisse
der“ durch die Wörter „Vorgaben für die Nach-
weisführung durch die“ sowie die Wörter „für die“
durch die Wörter „sowie deren“ ersetzt.


2. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:


a) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:


„5. eine EMAS-Registrierungsstelle: die nach § 32
des Umweltauditgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 4. September 2002
(BGBl. I S. 3490), das zuletzt durch Artikel 2
Absatz 43 des Gesetzes vom 7. August 2013
(BGBl. I S. 3154) geändert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung für die Eintragung
in das EMAS-Register zuständige Industrie-
und Handelskammer oder Handwerkskam-
mer,“.


b) Nach Nummer 5 werden folgende Nummern 6
bis 10 angefügt:


„6. der Energieverbrauch: die Menge der einge-
setzten Energie und der eingesetzten Ener-
gieträger,


7. der Gesamtenergieverbrauch: die gesamte
Menge der Energie und der Energieträger,
die in dem Unternehmen, auf das sich die
Nachweisführung in einem bestimmten Zeit-
raum bezieht, eingesetzt worden sind,


8. ein Unternehmen: ein Unternehmen im Sinne
des § 2 Nummer 4 des Stromsteuerge-
setzes,


9. ein Nachweis: eine Bescheinigung nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck der
Bundesfinanzbehörden gemäß § 4 Absatz 6
oder § 5 Absatz 5,


10. ein Testat: ein Zertifikat nach der DIN EN
ISO 50001, Ausgabe Dezember 2011, ein
Bericht zum Überwachungsaudit, ein
EMAS-Eintragungs- oder EMAS-Verlänge-
rungsbescheid oder eine Bestätigung der
EMAS-Registrierungsstelle.“


3. § 4 wird wie folgt geändert:


a) In Absatz 1 vor Nummer 1 werden die Wörter „für
den Nachweis des Betriebs“ durch die Wörter „für
die Nachweisführung über den Betrieb“ ersetzt
und die Nummer 2 wird wie folgt gefasst:


„2. ein gültiges DIN EN ISO 50001-Zertifikat, das
zu einem früheren Zeitpunkt als nach Num-
mer 1 ausgestellt wurde in Verbindung mit
einem frühestens zwölf Monate vor Beginn
des Antragsjahres ausgestellten Bericht zum
Überwachungsaudit, der belegt, dass das
Energiemanagementsystem betrieben wur-
de.“


b) In Absatz 2 Satz 1 vor Nummer 1 werden die
Wörter „für den Nachweis des Betriebs“ durch
die Wörter „für die Nachweisführung über den
Betrieb“ ersetzt und die Nummer 2 wird wie folgt
gefasst:


„2. eine Bestätigung der EMAS-Registrierungs-
stelle über eine aktive Registrierung mit der
Angabe eines Zeitpunkts, bis zu dem die
Registrierung gültig ist, auf der Grundlage
einer frühestens zwölf Monate vor Beginn
des Antragsjahres ausgestellten validierten
Aktualisierung der Umwelterklärung, die be-
legt, dass das Umweltmanagementsystem
betrieben wurde. Für kleine und mittlere
Unternehmen, die gemäß Artikel 7 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1221/2009 für das Antrags-
jahr oder das Jahr davor von der Verpflichtung
zur Vorlage einer validierten aktualisierten
Umwelterklärung befreit wurden, kann davon
abweichend eine frühestens zwölf Monate
vor Beginn des Antragsjahres ausgestellte
nicht validierte aktualisierte Umwelterklärung
herangezogen werden. Die Befreiung von der
Verpflichtung zur Vorlage einer validierten
aktualisierten Umwelterklärung ist dem zu-
ständigen Hauptzollamt (§ 1a der Energie-
steuer-Durchführungsverordnung sowie § 1
der Stromsteuer-Durchführungsverordnung)
mit dem Nachweis nach Absatz 6 vorzule-
gen.“
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c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:


aa) In Satz 1 vor Nummer 1 werden die Wörter
„für den Nachweis des Betriebs“ durch die
Wörter „für die Nachweisführung über den
Betrieb“ ersetzt.


bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze einge-
fügt:


„Die Nachweisführung nach Satz 1 muss sich
auf alle Unternehmensteile, Anlagen, Stand-
orte, Einrichtungen, Systeme und Prozesse
eines Unternehmens beziehen. Abweichend
von Satz 2 können einzelne Unternehmens-
teile oder Standorte von der Nachweisfüh-
rung mit Ausnahme der Erfassung des Ge-
samtenergieverbrauchs ausgenommen wer-
den, wenn diese für den Gesamtenergiever-
brauch des Unternehmens nicht relevant sind
und wenn die Bereiche mit einem wesentli-
chen Energieeinsatz durch die Nachweisfüh-
rung abgedeckt werden. Zur Erfüllung der
Anforderungen nach Satz 1 muss sich die
Nachweisführung auf mindestens 90 Prozent
des Gesamtenergieverbrauchs des Unter-
nehmens beziehen.“


cc) Nach dem neuen Satz 5 wird folgender Satz
eingefügt:


„Dabei sind die Daten eines Zwölf-Monats-
Zeitraums heranzuziehen, die für die Nach-
weisführung über die Erfüllung der Anfor-
derungen jeweils nur für ein Antragsjahr zu-
grunde gelegt werden dürfen.“


d) Nach Absatz 3 werden die folgenden Absätze 4
und 5 eingefügt:


„(4) Bei Unternehmen mit mehreren Unter-
nehmensteilen oder Standorten ist es für die
Nachweisführung unschädlich, wenn für die ein-
zelnen Unternehmensteile oder Standorte


1. unterschiedliche Systeme nach § 2 Absatz 1
Nummer 1 und 2,


2. bei kleinen und mittleren Unternehmen unter-
schiedliche Systeme nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 oder


3. mehrere standortbezogene gleichartige Sys-
teme nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2


betrieben werden. In diesen Fällen können ein-
zelne Unternehmensteile oder Standorte von der
Nachweisführung ausgenommen werden, wenn
der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens
erfasst wird und sich die von der Nachweis-
führung ausgenommenen Unternehmensteile
und Standorte auf insgesamt nicht mehr als 5 Pro-
zent des Gesamtenergieverbrauchs des Unter-
nehmens beziehen.


(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten An-
forderungen an die Nachweisführung müssen in
dem nachweisführenden Unternehmen spätes-
tens bis zum Ablauf des Antragsjahres erfüllt sein.
Der Nachweisführung zugrunde gelegte Testate
müssen spätestens vor Ablauf des Antragsjahres
ausgestellt sein. Für die Ausstellung eines Nach-
weises über den Betrieb eines alternativen Sys-
tems zur Verbesserung der Energieeffizienz nach


§ 3 müssen bis zum Ablauf des Antragsjahres
sämtliche Unterlagen, die zur Nachweisführung
erforderlich sind, der für die Ausstellung des
Nachweises zuständigen Stelle vorgelegt und et-
waige Vor-Ort-Prüfungen durchgeführt worden
sein. Sind die Voraussetzungen nach den Sät-
zen 1 bis 3 erfüllt, kann die für die Ausstellung
eines Nachweises zuständige Stelle auch noch
nach Ablauf des Antragsjahres eine weitere rein
dokumentenbasierte Prüfung durchführen und
den Nachweis nach Ablauf des Antragsjahres
ausstellen.“


e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und die
Sätze 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:


„Ein Nachweis über das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach den Absätzen 1 bis 5 erfolgt jeweils
für ein Antragsjahr und ist von einer der in § 55
Absatz 8 des Energiesteuergesetzes und in § 10
Absatz 7 des Stromsteuergesetzes genannten
Stellen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck
der Bundesfinanzbehörden schriftlich auszustel-
len. Der Nachweis ist dem zuständigen Haupt-
zollamt von dem Unternehmen zusammen mit
dem Antrag nach § 101 der Energiesteuer-Durch-
führungsverordnung oder nach § 19 der Strom-
steuer-Durchführungsverordnung vorzulegen. Im
Falle eines Nachweises im Rahmen des Verfah-
rens nach der Verordnung (EG) Nr. 1221/2009
(EMAS-Verfahren) ist ein Nachweis nach Satz 1
durch Umweltgutachter oder Umweltgutachteror-
ganisationen auszustellen; § 18 des Umweltaudit-
gesetzes gilt entsprechend. Sofern ein Nachweis
nach dem EMAS-Verfahren das gesamte Unter-
nehmen abdeckt, kann der Nachweis nach Satz 1
unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 auch
durch die EMAS-Registrierungsstelle ausgestellt
werden.“


4. § 5 wird wie folgt geändert:


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:


aa) Vor Nummer 1 werden die Wörter „den Nach-
weis über“ durch die Wörter „die Nachweis-
führung über“ ersetzt.


bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert:


aaa) Die Wörter „oder ein Testat nach § 4 Ab-
satz 3“ werden durch die Wörter „oder
die Erfüllung der Voraussetzungen für
die Nachweisführung nach § 4 Absatz 3“
ersetzt.


bbb) Nach den Wörtern „dieses Testat“ wer-
den die Wörter „oder die Nachweisfüh-
rung“ eingefügt.


ccc) Die Wörter „gesamten Energiever-
brauchs“ werden durch das Wort „Ge-
samtenergieverbrauchs“ ersetzt.


cc) In Nummer 2 werden die Wörter „gesamten
Energieverbrauchs“ durch das Wort „Gesamt-
energieverbrauchs“ ersetzt.


dd) Nummer 3 wird wie folgt geändert:


aaa) Buchstabe a Doppelbuchstabe aa wird
wie folgt gefasst:


„aa) das Unternehmen verpflichtet sich
oder beauftragt eine der in § 55 Ab-
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satz 8 des Energiesteuergesetzes
und § 10 Absatz 7 des Stromsteu-
ergesetzes genannten Stellen,


aaa) ein Energiemanagementsys-
tem nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 1,


bbb) ein Umweltmanagementsys-
tem nach § 2 Absatz 1 Num-
mer 2 oder


ccc) sofern es sich um ein kleines
oder mittleres Unternehmen
handelt, ein alternatives Sys-
tem zur Verbesserung der
Energieeffizienz nach § 3


einzuführen, und“.


bbb) Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Drei-
fachbuchstabe bbb wird wie folgt ge-
fasst:


„bbb) für ein Umweltmanagementsystem
nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 min-
destens die Anforderungen nach
Buchstabe b Doppelbuchstabe aa
Dreifachbuchstabe bbb sowie die
Erfassung und Analyse von Ener-
gie verbrauchenden Anlagen und
Geräten mit einer Energiever-
brauchsanalyse in Form einer Auf-
teilung der eingesetzten Energie-
träger auf die Verbraucher, der Er-
fassung der Leistungs- und Ver-
brauchsdaten der Produktionsan-
lagen sowie Nebenanlagen, für
gängige Geräte (zum Beispiel Ge-
räte zur Drucklufterzeugung, Pum-
pen, Ventilatoren, Antriebsmoto-
ren, Anlagen zur Wärme- und Käl-
teerzeugung sowie Geräte zur Be-
leuchtung und Bürogeräte) die Er-
mittlung des Energieverbrauchs
durch kontinuierliche Messung
oder durch Schätzung mittels zeit-
weise installierter Messeinrichtun-
gen (zum Beispiel Stromzange,
Wärmezähler) und nachvollziehba-
rer Hochrechnungen über Be-
triebs- und Lastkenndaten, und
der Dokumentation des Energie-
verbrauchs mit Hilfe einer Tabelle.
Für gängige Geräte, für die eine
Ermittlung des Energieverbrauchs
mittels Messung nicht oder nur
mit einem erheblichen Aufwand
möglich ist, kann der Energiever-
brauch durch nachvollziehbare
Hochrechnungen über bestehende
Betriebs- und Lastkenndaten er-
mittelt werden. Für Geräte zur Be-
leuchtung und für Bürogeräte kann
eine Schätzung des Energiever-
brauchs mittels anderer nachvoll-
ziehbarer Methoden vorgenom-
men werden;“.


ccc) Dem Buchstaben b Doppelbuchstabe bb
Dreifachbuchstabe ccc wird folgender
Satz angefügt:


„Bei der Erfassung und Analyse von
Energie verbrauchenden Anlagen und
Geräten nach der Anlage 2 Nummer 2
müssen mindestens 90 Prozent des er-
mittelten Energieverbrauchs den Ener-
gie verbrauchenden Anlagen und Gerä-
ten des Unternehmens zugeordnet wer-
den.“


b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:


„Für die Antragsjahre 2013 und 2014 können die
zuständigen Stellen nach § 6 Absatz 1 Satz 2 bei
Unternehmen mit mehreren Standorten Verfah-
rensvereinfachungen, insbesondere stichproben-
artige Überprüfungen, zulassen; ein vollständiger
Verzicht auf Vor-Ort-Begutachtungen ist im An-
tragsjahr 2014 nicht zulässig.“


c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:


„(3) In den Fällen des § 55 Absatz 6 des Ener-
giesteuergesetzes und des § 10 Absatz 5 des
Stromsteuergesetzes gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend. Im Jahr der Neugründung eines
Unternehmens sind der Nachweisführung Daten
über den Energieverbrauch aus dem Zeitraum
ab dem Beginn der erstmaligen Betriebsauf-
nahme bis zum 15. Dezember des Antragsjahres
zugrunde zu legen. Der Nachweisführung für An-
tragsjahre, die unmittelbar auf das Jahr der Neu-
gründung folgen, sind Daten über den Energie-
verbrauch eines vollständigen Zwölf-Monats-
Zeitraums zugrunde zu legen. Der Zwölf-Mo-
nats-Zeitraum nach Satz 3 darf sich mit dem in
Satz 2 genannten Zeitraum höchstens um sechs
Monate überschneiden.“


d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:


„(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten
Anforderungen an die Nachweisführung müssen
in dem nachweisführenden Unternehmen spätes-
tens bis zum Ablauf des Antragsjahres erfüllt sein.
Der Nachweisführung zugrunde gelegte Testate
müssen spätestens vor Ablauf des Antragsjahres
ausgestellt sein. Für die Nachweisführung nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 für das Antragsjahr
2014 müssen sämtliche Unterlagen, die Voraus-
setzung für die Ausstellung eines Nachweises
sind, der für die Ausstellung des Nachweises zu-
ständigen Stelle bis zum Ablauf des Antragsjah-
res vorgelegt worden sein. Etwaige Vor-Ort-Prü-
fungen müssen bis zum Ablauf des Antragsjahres
durchgeführt worden sein. Sind die Vorausset-
zungen nach den Sätzen 1 bis 4 erfüllt, kann die
für die Ausstellung eines Nachweises zuständige
Stelle auch noch nach Ablauf des Antragsjahres
eine weitere rein dokumentenbasierte Prüfung
durchführen und den Nachweis nach Ablauf des
Antragsjahres ausstellen.“


e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und wie
folgt geändert:


aa) In Satz 1 werden die Wörter „auszustellen
oder zu bestätigen“ durch die Wörter „schrift-
lich auszustellen“ ersetzt.
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bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 4 Absatz 4“
durch die Angabe „§ 4 Absatz 6“ ersetzt.


f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und in Satz 3
im Satzteil nach Nummer 2 werden die Wörter
„gesamten Energieverbrauchs“ durch das Wort
„Gesamtenergieverbrauchs“ ersetzt.


g) Folgender Absatz 7 wird angefügt:


„(7) Bei der Nachweisführung nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b müssen sich die
verwendeten Daten über den Energieeinsatz und
den Energieverbrauch auf einen vollständigen
Zwölf-Monats-Zeitraum beziehen, der frühestens
zwölf Monate vor Beginn des Antragsjahres be-
ginnt und spätestens mit Ablauf des Antragsjah-
res endet. Der Zwölf-Monats-Zeitraum, der der
Nachweisführung für das Antragsjahr 2014 zu-
grunde gelegt wird, darf sich mit dem Zwölf-Mo-
nats-Zeitraum, der der Nachweisführung für das
Antragsjahr 2013 zugrunde gelegt wurde, höchs-
tens um sechs Monate überschneiden. Ab dem in
Absatz 2 genannten Zeitpunkt ist jeweils ein
Zwölf-Monats-Zeitraum zugrunde zu legen, der
mit demselben Kalendermonat beginnt und mit
demselben Kalendermonat endet wie der Zwölf-
Monats-Zeitraum, der im vorherigen Antragsjahr
der Nachweisführung zugrunde gelegt worden
ist. Von Satz 3 kann abgewichen werden, wenn
die Nachweisführung unverhältnismäßig er-
schwert würde und unternehmerisch veranlasste,
objektiv nachvollziehbare Gründe die Abwei-
chung rechtfertigen. In diesem Fall darf sich der
Zwölf-Monats-Zeitraum, der der Nachweisfüh-
rung für ein Antragsjahr zugrunde gelegt wird,
mit dem Zwölf-Monats-Zeitraum, der der Nach-
weisführung für das vorherige Antragsjahr zu-
grunde gelegt wurde, höchstens um drei Monate
überschneiden.“


5. § 8 wird wie folgt geändert:


a) In Satz 1 werden die Wörter „Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie“ durch die Wörter
„Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“
sowie die Wörter „Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit“ durch die
Wörter „Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit“ ersetzt.


b) In Satz 2 Nummer 1 werden die Wörter „§ 6 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1“ durch die Wörter „§ 6
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ ersetzt.


6. In § 9 werden die Wörter „§ 4 Absatz 4 Satz 1 oder
§ 5 Absatz 4 Satz 1“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 6
Satz 1 oder § 5 Absatz 5 Satz 1“ ersetzt.


7. In der Überschrift der Anlage 1 werden die Wörter
„(zu § 3 Satz 1 Nummer 1)“ durch die Wörter „(zu
§ 3 Nummer 1)“ ersetzt.


8. Die Anlage 2 wird wie folgt geändert:


a) In der Überschrift werden die Wörter „(zu § 3
Satz 1 Nummer 2)“ durch die Wörter „(zu § 3
Nummer 2)“ ersetzt.


b) In Nummer 1 Tabelle 1 werden in der Kopfzeile
der Spalte 7 nach dem Wort „Messsystem“ die
Wörter „oder alternative Art der Erfassung und
Analyse“ und in der Kopfzeile der Spalte 8 vor
den Wörtern „Genauigkeit/Kalibrierung“ die Wör-
ter „Grad der“ eingefügt.


c) Nummer 2 dritter Spiegelstrich wird wie folgt ge-
fasst:


„ – Für gängige Geräte wie zum Beispiel Geräte
zur Drucklufterzeugung, Pumpen, Ventilato-
ren, Antriebsmotoren, Anlagen zur Wärme-
und Kälteerzeugung sowie Geräte zur Be-
leuchtung und Bürogeräte wird der Energie-
verbrauch durch kontinuierliche Messung
oder durch Schätzung mittels zeitweise instal-
lierter Messeinrichtungen (zum Beispiel
Stromzange, Wärmezähler) und nachvollzieh-
barer Hochrechnungen über Betriebs- und
Lastkenndaten ermittelt. Für gängige Geräte,
für die eine Ermittlung des Energieverbrauchs
mittels Messung nicht oder nur mit einem er-
heblichen Aufwand möglich ist, kann der
Energieverbrauch durch nachvollziehbare
Hochrechnungen über bestehende Betriebs-
und Lastkenndaten ermittelt werden. Für Ge-
räte zur Beleuchtung und für Bürogeräte kann
eine Schätzung des Energieverbrauchs mittels
anderer nachvollziehbarer Methoden vorge-
nommen werden.“


d) In Nummer 2 Tabelle 2 werden in der Kopfzeile
der Spalte 4 nach den Wörtern „Messsystem/
Messart“ die Wörter „oder alternative Art der Er-
fassung und Analyse“ und in der Kopfzeile der
Spalte 5 vor den Wörtern „Genauigkeit/Kalibrie-
rung“ die Wörter „Grad der“ eingefügt.


e) In der Überschrift der Nummer 3 werden die Wör-
ter „Bewertung der Einsparpotenziale“ durch die
Wörter „Identifizierung und Bewertung von Ein-
sparpotenzialen“ ersetzt.


Artikel 2


Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung
in Kraft.


Berlin, den 31. Oktober 2014


D e r B u n d e sm i n i s t e r
f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e


S i g m a r G a b r i e l
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Anlage


Begründung
zur Verordnung zur Änderung


der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung (SpaEfV)


A. Allgemeiner Teil


I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen


Seit Inkrafttreten der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung (SpaEfV) am 6. August 2013 wurden in Abstimmung
mit den zuständigen Stellen, insbesondere der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), der Deutschen Akkre-
ditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH (DAU) sowie relevanten Konformitätsbewertungs-
stellen, konkretisierende und klarstellende Vorgaben sowie Verfahrenserleichterungen zur Anwendung der Vorgaben
über die Nachweisführung bei der Einführung und dem Betrieb von Energiemanagementsystemen und Umweltmana-
gementsystemen oder – im Fall von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – von alternativen Systemen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz auf untergesetzlicher Ebene erarbeitet. Diese Festlegungen sollen aus Gründen der
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit in die SpaEfV aufgenommen werden.


II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs


Mit der Änderung der Verordnung wird zunächst eine Reihe von Begriffen definiert, um eine kohärente Anwendung der
Vorgaben in der SpaEfV zu gewährleisten und zur Rechtsklarheit beizutragen. Weitere Änderungen betreffen


– die Festlegung relevanter Zeiträume bei der Ausstellung eines Nachweises, zur Nutzung zugrunde liegender Daten
für die Nachweisführung sowie für die Erfassung und Analyse eingesetzter Energieträger,


– die Anwendung von Verfahrenserleichterungen bei Unternehmen mit mehreren Standorten in der Einführungsphase
und im Regelverfahren und die Einführung einer Wesentlichkeitsschwelle bei der Energieverbrauchsanalyse für KMU,


– die Zulassung verschiedener Effizienzsysteme als Mischsysteme im Regelverfahren sowie


– die Nachweisführung bei Unternehmensneugründungen.


Durch die Aufnahme einer Regelung, nach der die Nachweisführung immer für das jeweilige Antragsjahr erfolgt, wird
weiterhin klargestellt, dass im Rahmen der Einführung oder des Betriebs eines Energiemanagementsystems, eines
Umweltmanagementsystems und eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz ein Wechsel zwi-
schen den Systemen grundsätzlich möglich ist. Des Weiteren wird eine Regelung aufgenommen, nach der bei der
Nachweisführung über den Betrieb eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz im Regelverfahren
Unternehmensteile oder Standorte mit einem unwesentlichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens
ausgenommen werden können. Bei der Zuordnung des ermittelten Energieverbrauchs, die im Rahmen der Erfassung
und Analyse Energie verbrauchender Anlagen und Geräte erforderlich ist, muss die Zuordnung aber für mindestens
90 Prozent des vollständig ermittelten Gesamtenergieverbrauchs erfolgen. Große Unternehmen, die ein Energiemana-
gementsystem einführen und betreiben, können entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 50001, Ausgabe
Dezember 2011, den Organisationsbereich der Zertifizierung selbst festlegen. Damit besteht systemimmanent nach der
DIN EN ISO 50001 in Verbindung mit den allgemeinen Zertifizierungsregeln die Möglichkeit, Standorte und Unterneh-
mensteile von der Nachweisführung über die Zuordnung der Energieverbräuche zu den verbrauchenden Anlagen und
Geräten auszunehmen.


III. Alternativen


Alternativen bestehen nicht.


IV. Ermächtigungsgrundlage


Durch § 66b Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1, Nummer 4 und Absatz 3 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes sowie § 12
Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1, Nummer 4 und Absatz 3 Nummer 1 des Stromsteuergesetzes jeweils in Verbindung mit
§ 1 Absatz 2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisations-
erlass vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) wurde das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit per Rechtsverordnung die vollziehenden Bestimmungen zu § 55 Absatz 4, 5 und 8 des Energie-
steuergesetzes sowie § 10 Absatz 3, 4 und 7 des Stromsteuergesetzes zu erlassen. § 66b Absatz 3 Nummer 1 des
Energiesteuergesetzes und § 12 Absatz 3 Nummer 1 des Stromsteuergesetzes stellen zudem klar, dass diese Ermäch-
tigungsregelungen insbesondere Vorgaben für die Nachweisführung durch die berechtigten Stellen umfassen.


V. Gesetzesfolgen


1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung


Möglichkeiten der Rechts- und Verwaltungsvereinfachung wurden geprüft und die Vereinfachungen wurden – soweit
dies möglich war (z. B. durch die Gestaltung von Begriffsbestimmungen) – umgesetzt.


2. Nachhaltigkeitsaspekte


Bei der Erarbeitung der Verordnung wurden die Ziele und Managementregeln der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
berücksichtigt.
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3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand


Auswirkungen auf die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen sind nicht zu erwarten.


4. Erfüllungsaufwand


Bürgerinnen und Bürger sind durch die Regelungen der Verordnung nicht betroffen, so dass insoweit kein Erfül-
lungsaufwand entsteht.


Die Kosten, die den Unternehmen für die Einführung und den Betrieb eines Energie- oder eines Umweltmanage-
mentsystems oder eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz sowie für eine Zertifizierung
dieser Systeme entstehen, wurden bereits im Entwurf der Bundesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des
Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes ausgewiesen. Durch diese Verordnung entsteht der Wirtschaft darüber
hinaus kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.


5. Weitere Kosten


Unmittelbare Auswirkungen auf die Einzelpreise, das allgemeine Preisniveau oder das Verbraucherpreisniveau sind
nicht zu erwarten.


6. Weitere Gesetzesfolgen


Im Zuge der gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO) vorzunehmenden Rele-
vanzprüfung sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituation von Männern und Frauen keine
Auswirkungen auf die Gleichstellung von Männern und Frauen erkennbar.


VI. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht


Diese Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit dem höherrangigen nationalen Recht vereinbar.
Insbesondere stehen die Regelungen in § 55 des Energiesteuergesetzes und in § 10 des Stromsteuergesetzes den
Änderungen der SpaEfV nicht entgegen. Danach wird für die Gewährung einer Steuerentlastung für Unternehmen in
Sonderfällen (sogenannter Spitzenausgleich) unter anderem verlangt, dass für die Antragsjahre 2013 und 2014 nach-
gewiesen wird, dass mit der Einführung eines Energiemanagementsystems, das den Anforderungen der DIN EN ISO
50001, Ausgabe Dezember 2011, entspricht, eines Umweltmanagementsystems oder – im Fall eines KMU – eines
alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz begonnen wurde, und für das Antragsjahr 2015 nachge-
wiesen wird, dass die Einführung eines Systems abgeschlossen wurde. Durch die gesetzlichen Regelungen werden
keine näheren Vorgaben, insbesondere keine konfligierenden Vorgaben für die Nachweisführung, gemacht.


B. Besonderer Teil


Zu Artikel 1 (Änderung der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung)


Zu Nummer 1 (§ 1)


Die Änderung in § 1 Nummer 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass der Begriff „Nachweis“ in § 2 Absatz 1 Nummer 9
legal definiert wird und die Definition des Begriffs Nachweis sprachlich von der Darstellung der Nachweisführung
abzugrenzen ist.


Mit der Änderung von § 1 Nummer 3 wird dem Klarstellungsbedarf zu den Regelungsinhalten der Verordnung in Bezug
auf die in § 55 Absatz 8 des Energiesteuergesetzes und in § 10 Absatz 7 des Stromsteuergesetzes genannten Stellen
Rechnung getragen.


Zu Nummer 2 (§ 2)


In § 2 werden durch Anfügung der Nummern 6 bis 10 die Begriffe „Energieverbrauch“, „Gesamtenergieverbrauch“,
„Unternehmen“, „Nachweis“ und „Testat“ klarstellend definiert. Die Ergänzung von § 2 um die vorstehenden Definitio-
nen erfolgt zu dem Zweck, relevante Begriffe zu definieren, um Auslegungsschwierigkeiten zu vermeiden sowie die
gleichmäßige Anwendung der Anforderungen der Verordnung zu gewährleisten.


Zu Nummer 3 (§ 4)


Zu Buchstabe a (§ 4 Absatz 1)


Die Änderung in § 4 Absatz 1 ist Folge der Definition des Begriffs Nachweis, der von dem allgemeinen Begriff der
Nachweisführung abzugrenzen ist.


Die ursprünglich als ergänzende Gültigkeitsbestätigung in Absatz 1 Nummer 2 vorgesehene Überprüfungsbescheini-
gung ist nicht gebräuchlich und wird daher gestrichen.


Zu Buchstabe b (§ 4 Absatz 2)


Die Änderung in § 4 Absatz 2 ist Folge der Definition des Begriffs Nachweis, der sprachlich von der Darstellung der
Nachweisführung abzugrenzen ist.


Die ursprünglich als ergänzende Gültigkeitsbestätigung in Absatz 2 Nummer 2 vorgesehene Überprüfungsaudit-Be-
scheinigung ist nicht gebräuchlich und wird daher gestrichen.


Die Änderungen in § 4 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 und Satz 3 sind Folge der Streichung der Nachweismöglichkeit
mittels der Überprüfungsaudit-Bescheinigung.
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Zu Buchstabe c (§ 4 Absatz 3)


Die Änderung von Absatz 3 sieht Verfahrenserleichterungen bei der Nachweisführung über den Betrieb eines alterna-
tiven Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz im Regelverfahren vor. Dadurch sollen KMU gewisse Verfahrens-
vereinfachungen in Anspruch nehmen können, die bei Betrieb eines Energiemanagementsystems oder eines Umwelt-
managementsystems systemimmanent bestehen und beim Betrieb dieser Systeme im Rahmen der Nachweisführung
nach dieser Verordnung ebenfalls genutzt werden können. Durch den neuen dritten Satz wird deshalb zugelassen, dass
einzelne Unternehmensteile und Standorte bei der Nachweisführung unberücksichtigt bleiben können, wenn sie für den
Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens nicht relevant sind, der Energieverbrauch auch dieser Unternehmensteile
und Standorte für die Ermittlung des Gesamtenergieverbrauchs erfasst wird und wenn die Bereiche mit einem wesent-
lichen Energieeinsatz durch die Nachweisführung abgedeckt werden. Dies steht unter der Prämisse, dass sich die
Nachweisführung auf mindestens 90 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs des Unternehmens bezieht. Durch diese
Regelung soll einem KMU mit mehreren Standorten die Möglichkeit zugestanden werden, beispielsweise reine Ver-
waltungsgebäude oder Lagerhallen, die für die energetische Bewertung des Unternehmens nicht erheblich sind, im
Rahmen der Nachweisführung auszunehmen und dadurch die Kosten und den Aufwand für das Unternehmen zu
reduzieren. Eine 100%ige Zuordnung des Energieverbrauchs würde dagegen eine bürokratische Überregulierung
bedeuten, der kein energiepolitischer Mehrwert gegenüberstände. Das höherwertige System des Energiemanagement-
systems erlaubt bei der energetischen Bewertung ebenfalls eine Konzentration auf die wesentlichen Energieverbräu-
che. KMU sollen daher Vereinfachungen nutzen können, die denen großer Unternehmen, die im Regelverfahren die
entsprechenden Anforderungen des jeweils gewählten Systems nutzen können, vergleichbar sind. Große Unternehmen
können zur Nachweisführung über den Betrieb eines Energiemanagementsystems entsprechend den systemimmanen-
ten Anforderungen den Anwendungsbereich selbst festlegen und sich auf die Ermittlung der Bereiche mit einem we-
sentlichen Energieeinsatz beschränken. Dies wird in eingeschränktem Umfang auch für die Anwendung dieser Verord-
nung zugelassen. Der Nachweis kann von einer berechtigten Stelle daher ausgestellt werden, wenn einzelne Standorte
oder Unternehmensteile von der Nachweisführung systemkonform ausgenommen worden sind. Klarstellend wird da-
rauf hingewiesen, dass die Anforderung für die alternativen Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz keinen
Einfluss auf die entsprechenden systemimmanenten Anforderungen und Spielräume bei Energiemanagementsystemen
oder Umweltmanagementsystemen hat. Weiterhin wird durch die Änderungen klargestellt, dass zur Nachweisführung
über den Betrieb eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz die Daten eines Zwölf-Monats-
Zeitraums für die Erfassung und Analyse der eingesetzten Energieträger heranzuziehen sind und dass die zugrunde
gelegten Daten jeweils nur für ein Antragsjahr verwendet werden dürfen.


zu Buchstabe d) (§ 4 Absatz 4 und 5)


Durch Satz 1 werden für Unternehmen, die in unterschiedlichen Unternehmensteilen oder an unterschiedlichen Stand-
orten verschiedene Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz betreiben, klarstellende Regelungen über die
Zulassung von Mischsystemen im Regelverfahren aufgenommen. Dies schließt auch die Nachweisführung mittels
mehrerer standortbezogener Testate über den Betrieb gleichartiger Systeme (d. h. über mehrere Einzelzertifikate nach
DIN EN ISO 50001 oder eine EMAS-Sammelregistrierung für unterschiedliche Standorte) ein. Damit wird ein Gleichlauf
mit den Anforderungen in der Einführungsphase geschaffen. Durch Satz 2 wird klargestellt, dass von der Nachweis-
führung nach Satz 1 energetisch nicht relevante Standorte und Unternehmensteile wie Verwaltungsgebäude oder La-
gerhallen ausgenommen werden können, wenn der Gesamtenergieverbrauch des Unternehmens erfasst wird und den
von der Nachweisführung ausgenommenen Standorten und Unternehmensteilen insgesamt nicht mehr als 5 Prozent
des Gesamtenergieverbrauchs des Unternehmens zuzuordnen sind. Bei Unternehmen mit mehreren Standorten, die
keine Mischsysteme betreiben, gelten bei Betrieb eines Energiemanagementsystems oder Umweltmanagementsys-
tems die systemimmanenten Anforderungen und Spielräume.


Durch die Aufnahme eines neuen Absatzes 5 werden für das Regelverfahren die Anforderungen an die Nachweisfüh-
rung in zeitlicher Hinsicht klarer formuliert. Die Klarstellungen sind insbesondere hinsichtlich der Anforderungen an die
Nachweisführung über den Betrieb eines alternativen Systems aus Gründen der Rechtssicherheit sowohl für die Zoll-
verwaltung und die den Nachweis ausstellenden Stellen als auch für die Unternehmen erforderlich.


Zu Buchstabe e (§ 4 Absatz 6)


Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. Die Änderungen sind Folge der Definition des Begriffs Nachweis.


Zu Nummer 4 (§ 5)


Zu Buchstabe a und b (§ 5 Absatz 1)


Die Änderungen im einleitenden Satzteil des § 5 Absatz 1 und in § 5 Absatz 1 Nummer 1 sind Folgeänderungen zur
Definition der Begriffe Nachweis und Testat, weil für alternative Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz keine
Testate zur Verfügung stehen. Zudem wird in § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 2 aus Kohärenzgründen entspre-
chend der neuen Begriffsdefinition der Begriff Gesamtenergieverbrauch verwendet.


§ 5 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa wird dahingehend konkretisiert, dass entweder eine Erklä-
rung der Geschäftsführung abgegeben werden muss, mit der sich das Unternehmen verpflichtet, ein Energiemanage-
mentsystem, ein Umweltmanagementsystem oder ein alternatives System zur Verbesserung der Energieeffizienz ein-
zuführen, oder dass das Unternehmen eine nach § 55 Absatz 8 des Energiesteuergesetzes oder § 10 Absatz 7 des
Stromsteuergesetzes berechtigte Stelle mit der Einführung eines solchen Systems beauftragen muss. Die Beauftra-
gung wird damit einer Verpflichtungserklärung des Unternehmens über die Einführung eines der möglichen Systeme
gleichgestellt.
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Die Änderungen in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb sollen
dem Umstand Rechnung tragen, dass die bisherigen Anforderungen an das Messkonzept bei Einführung eines Um-
weltmanagementsystems nicht in jedem Fall den praktischen Gegebenheiten gerecht werden. Daher wird es künftig,
sofern eine kontinuierliche oder zeitweise Messung nicht möglich ist oder sehr aufwendig wäre, als ausreichend an-
gesehen, wenn im Rahmen der Energieverbrauchsanalyse die Ermittlung des Energieverbrauchs für gängige Geräte
über nachvollziehbare Hochrechnungen auf der Basis von Betriebs- und Lastkenndaten erfolgt. Insbesondere für Ge-
räte zur Beleuchtung und für Bürogeräte soll des Weiteren eine Schätzung des Energieverbrauchs mittels anderer
nachvollziehbarer Methoden zugelassen werden. Gestrichen wird die Ergänzung, nach der Schätzungen bei Anlagen
zur Wärme- und Kälteerzeugung unter Verwendung von Methoden zur Temperaturbereinigung erfolgen müssen. Denn
dies ist bei der Mehrheit der Anlagen weder zweckmäßig noch technisch umsetzbar.


Durch die Ergänzung in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb Dreifachbuchstabe ccc ist es
für die Einführung eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nach Anlage 2 für das Antragsjahr
2014 ausreichend, wenn bei der Erfassung und Analyse von Energie verbrauchenden Anlagen und Geräten 90 Prozent
des ermittelten Energieverbrauchs den Energie verbrauchenden Anlagen und Geräten des Unternehmens zugeordnet
werden. Diese Verfahrenserleichterung auch in der Einführungsphase soll für KMU Spielräume bei der Erfassung und
Analyse von Energie verbrauchenden Anlagen und Geräten schaffen.


In § 5 Absatz 1 wird am Ende klargestellt, dass die zuständigen Stellen auch für die Antragsjahre 2013 und 2014
Verfahrenserleichterungen wie stichprobenartige Prüfungen oder Matrixzertifizierungen zulassen können. Diese Ände-
rung ist für Unternehmen mit mehreren Standorten von erheblicher Bedeutung in der Praxis. Damit wird ein Gleichlauf
zur Nachweisführung im Regelverfahren hergestellt. Im Regelverfahren können die zuständigen Stellen nach § 4 Ab-
satz 3 Satz 8 bei Betrieb eines alternativen Systems zur Verbesserung der Energieeffizienz nach § 3 die Anwendung
von Verfahrensvereinfachungen, die bei der Ausstellung von Testaten nach § 4 Absatz 1 und Absatz 2 angewendet
werden können, zulassen.


Zu Buchstabe c (§ 5 Absatz 3)


Durch die Änderung von Absatz 3 werden die besonderen Verhältnisse bei Neugründungen von Unternehmen besser
berücksichtigt und ergänzende Regelungen zu den zulässigen Zeiträumen für die Datenerhebung zur Nachweisführung
getroffen.


Zu Buchstabe d (§ 5 Absatz 4)


Durch die Aufnahme eines neuen Absatzes 4 werden die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Nachweises in
zeitlicher Hinsicht für die Einführungsphase klar benannt. Es wird klargestellt, dass die tatsächlichen Anforderungen für
die Ausstellung eines Nachweises in dem jeweiligen Antragsjahr erfüllt sein müssen. Für das Antragsjahr 2014 wird
weiterhin ausdrücklich vorgeschrieben, dass spätestens bis zum Ablauf des Antragsjahres die für die Nachweisführung
erforderlichen Unterlagen und Erklärungen der den Nachweis ausstellenden Stelle vorgelegt und etwaige Vor-Ort-Prü-
fungen durchgeführt werden müssen. Die Klarstellungen dienen der Rechtssicherheit der den Nachweis ausstellenden
Stellen und der betroffenen Unternehmen.


Zu Buchstabe e (§ 5 Absatz 5)


Mit der Änderung des neuen § 5 Absatz 5 Satz 2 wird der Verweis auf § 4 angepasst.


Zu Buchstabe f (§ 5 Absatz 6)


Die Änderung trägt der Änderung der Absatzreihenfolge Rechnung und berücksichtigt die neue Definition des Gesamt-
energieverbrauchs.


Zu Buchstabe g (§ 5 Absatz 7)


Der neu angefügte Absatz 7 erfasst die notwendige Verfahrenserleichterung bei der Festlegung des Zeitraums der
Datenerhebung für die Nachweisführung in der Einführungsphase, die sich aus der eingeschränkten Verfügbarkeit
und der Verwendung unterschiedlicher Daten in den ersten Antragsjahren ergeben kann. Mit dem letzten Satz wird
gewährleistet, dass der Datenerhebung ab dem Regelverfahren aus Vergleichsgründen immer nahtlos aneinander an-
schließende Zwölf-Monats-Zeiträume zugrunde zu legen sind. Damit wird erreicht, dass für die Nachweise verschie-
dener Antragsjahre grundsätzlich keine identischen Daten verwendet werden und ein kontinuierlicher Betrieb der Ener-
gieeffizienzsysteme abgebildet wird. In Ausnahmefällen soll es jedoch aus unternehmerisch veranlassten objektiv nach-
vollziehbaren Gründen – beispielsweise bei einer Änderung des Geschäftsjahres – zulässig sein, von dieser Regel
abzuweichen, wenn die Nachweisführung unverhältnismäßig erschwert würde. In diesem Fall kann ausnahmsweise
eine teilweise Überschneidung des zugrunde gelegten Zwölf-Monats-Zeitraums mit dem Zwölf-Monats-Zeitraum des
vorherigen Antragsjahres von bis zu drei Monaten zulässig sein.


Zu Nummer 5 (§ 8)


Durch die Änderung der Bezeichnungen der Bundesministerien in § 8 werden die notwendigen Änderungen aufgrund
des Organisationserlasses der Bundeskanzlerin vom 17. Dezember 2013 umgesetzt. Zudem wird ein fehlerhafter Ver-
weis berichtigt.


Zu Nummer 6 (§ 9)


Durch die Änderung von § 9 wird die Änderung der Absatzreihenfolge in § 4 und § 5 berücksichtigt.
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Zu Nummer 7 (Anlage 1)


Die Änderung der Anlage 1 dient der Korrektur einer offensichtlichen Unrichtigkeit; durch sie wird ein notwendiges
Berichtigungsverfahren in Bezug auf den Eingangsverweis auf § 3 SpaEfV vermieden.


Zu Nummer 8 (Anlage 2)


Die Änderung der Anlage 2 dient der Korrektur einer offensichtlichen Unrichtigkeit; durch sie wird ebenfalls ein Berich-
tigungsverfahren in Bezug auf den Eingangsverweis auf § 3 SpaEfV vermieden. Zudem wird die notwendige Darstellung
des Messsystems in Tabelle 1 und in Tabelle 2 an die aufgenommenen Erleichterungen des Verfahrens zur Erfassung
und Analyse der Energieträger oder Energieverbraucher angepasst. Sofern keine Messung erfolgt, ist die Art der Er-
fassung der Energieträger oder Energieverbraucher darzustellen. Auch die Anforderungen an die Kalibrierung werden
dahingehend konkretisiert, dass es auf den Grad der Genauigkeit oder auf die Kalibrierung der Energieträger oder der
Energieverbraucher ankommt. Damit soll klargestellt werden, dass eine Kalibrierung nicht in allen Fällen erforderlich ist.
Vielmehr ist in Abhängigkeit von der Art der Erfassung der Energieträger oder des Energieverbrauchs (Messung, Hoch-
rechnung oder Schätzung) nur der Umfang möglicher Abweichungen darzustellen.


Die Änderung in Nummer 2, dritter Spiegelstrich dient der Reduzierung der Anforderungen an die Messung von Energie
verbrauchenden Anlagen und Geräten im Rahmen der Energieverbrauchsanalyse. Zur Reduzierung des Aufwandes
wird es für gängige Geräte künftig als ausreichend angesehen, dass die Ermittlung des Energieverbrauchs über nach-
vollziehbare Hochrechnungen auf Basis von Betriebs- und Lastkenndaten erfolgt, sofern eine kontinuierliche oder zeit-
weise Messung nicht möglich ist oder zu aufwendig wäre. Des Weiteren wird es für Geräte zur Beleuchtung und
Bürogeräte als ausreichend angesehen, wenn eine Schätzung des Energieverbrauchs mittels anderer nachvollziehbarer
Methoden vorgenommen wird. Entsprechend den Änderungen in § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb Dreifachbuchstabe bbb wird die Ergänzung gestrichen, nach der Schätzungen bei Anlagen zur Wärme-
und Kälteerzeugung unter Verwendung von Methoden zur Temperaturbereinigung erfolgen müssen.


Die Überschrift von Nummer 3 wird dahingehend konkretisiert, dass es um die Identifizierung und Bewertung von
Einsparpotenzialen geht. Damit wird klargestellt, dass nicht sämtliche der zuvor nach den Nummern 1 und 2 erfassten
Energieträger und -verbraucher in Tabelle 3 erfasst werden müssen, sondern nur diejenigen, bei denen sich Einspar-
potenziale ermitteln lassen.


Zu Artikel 2 (Inkrafttreten)


Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung.
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